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Rechtsgrundlagen:  
 

- §§ 80 und 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012 (Nds. GVBl S. 
46), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.Juli 2014 (Nds. GVBl S. 206) 
 

- § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung  der Bekanntmachung vom 
23.September 2004 (BGBl I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 der des Gesetzes vom 
20. Oktober.2015 (BGBl I S. 1722), und 
 

- § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. 
GVBl S. 434) 

 
§ 1 

 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung der örtlichen Bauvorschrift zum Bebauungsplan HW 
138 „Alfelder Straße“ erstreckt sich über das gesamte Gebiet dieses Bebauungsplans (siehe 
Übersichtsplan, Seite 1). 
 

§ 2  
 

Dachform 
 

Als Dachform sind ausschließlich Satteldächer zulässig. Die zulässige Dachneigung beträgt 
40° bis 45°. Für Garagen und Nebenanlagen ist die Dachform freigestellt.  
(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO) 
 

§ 3 
 

Dachaufbauten 
 

Die Summe der Breiten der Dachaufbauten und Dachbalkone einer Dachseite darf 
höchstens 70 % der Trauflänge dieser Dachseite betragen. Vom First sowie von den 
Ortgängen  ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Bei Dächern mit zwei 
Geschossebenen sind in der oberen Ebene Dachaufbauten und Dacheinschnitte unzulässig.   
(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO) 
 

§ 4 
 

Stellplätze 
 

PKW-Stellplätze sind so zu befestigen, dass durch Fugenabstände oder Materialform ein 
Rasenanteil von mindestens 30 % besteht. (§ 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO) 
 
 

§ 5 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 
örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung zuwider handelt. Als Tatbestand gilt die 
Nichteinhaltung der Vorschriften über Dachform, Dachaufbauten, Dacheinschnitte und PKW-
Stellplätze. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 € geahndet werden.  
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